
1. Beiblatt 

104/A.B. 

zu 124/J 

Beiblatt zur Parlamentskorresp0ndenz 29 e Juli 1960 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

Die Abgeordneten Kin d I und Genossen haben am LJuni 

an tUe' Bundesregierung eine .Anfrage, betre ffend Regelung der Verfügungs­

und Befehlsgewalt über das Bundesheer 9 gerichtet. In dieser warfen sie 

unter Bezugnahme auf eine juristische Studie derSozialwissenschaftUchen 

Arbeitsgemeinschaft folgende vier Fragen auf: 

1.) Sind die in der Studie der l1Sozialwissenschaftlichen Arbe:'%.tsgemeinschaft" 
angeführten Einz elhei te n über einen Ministerratsb eschluss vom 21 ~Juli 1959 
als "Ermächtigung!' zutreffend? 

2.) Entspricht die genannte "Ermächtigung" als Ministerratsb eschluss nach 
.Ansicht des Verfassungdie.nstes im Bundeskanzleramt dem Bundes-Verfe.ssungsgesetz 
und dem Wehrgesetz? 

3.) Ist die Bundesregierung bereit, ein Gut acht 8n des Verfassungsgerichts -
hofes über diese Frage einzuholen? 

4.) Ist die Bundesregierung bereit 9 dem Nationalrat spätestens bis 3100ktober 
1960 den Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes über die Regelung der Ver­
fügungsgewalt und Befehlsgewalt über das Österreichische Bundesheer vorzulegen? 

Hiezu teilt Bun,des kanzler Ing. Raa b mit 9 dass die BundEJsregierung 

beschlossen hat,_ die Anfrage wie folgt zu beantworteng 

Zu Z.l der Anfrage: 

Es ist, richtig, dass die Bundesr:3gierung in ihrer Sitzung vom 

21.Juli 1959 Ermächtigungen behandelt und, gestützt auf die Bestimmungen des 

Art .. 80 Abs.2 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 und des 

§ 3 Abs.2 des Wehrgesetzes, BGBl.Nr.181/19559 auch b(3schlos3en hat. Sie sieht 

sich jedoch im Zusammenhang miil der von der Sozialwissenschaftlichen Arbe:i.ts­

gemeinschaft unter der Bezeichnung "Rechtsgutachten Nr.12 - Die Verfügungsge­

walt üo(,;r das Bundesheer" veröffentlichten Privatstudie UmSOW8Y1..iger veran­

lasst,' sich mit den dort ersichtlichen Ausführw1.gen auseinanderzusetzen 9 als 

deren Veröffentlichung eine Bezeichnung des Autors vermissen lässt. 

ZU Z.2 der .Anfrage~· 

Eine Beantwortung d~eser Frage dürfte sich im Hinblick auf die vor­

stehenden Ausführungen erübrigen. Es kann j edo ch gesagt werden 9 dass de.r in 

Z.l erwähnten Publikation in einer Reihe wesentlicher Fragen auch in recht­

licher Hinsicht nicht gefolgt ~Nerden kann. 
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Zu Z.3 der Änfrage~ 

,Hiezu darf bemerkt 'werden, dass es nach dem derzeitigen Stand der Rechts­

ordnung schon deshalb als ausgesch10 ssen beze ichnet vverden muss., im Gegen­

stand eiri Gutachten des Verfassungsgerichtshofes einzuholen, weil es an 

einer entsprechenden Gerichtszuständigkeit fehlt. 

Zu Z.4 der Anfrage: 

Hinsichtlich dieser Frage sei darauf hingewiesen, dass sich die Bundes­

regierung im Hinblick auf die Regelungen des Art,.80 Abs. 2 des Bundes­

Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 und des § 3 Abs.2 des Wehr­

gesetzes, 13G131.Nr.181/1955, derzeit nicht veranlasst sieht 9 dem Nationalrat 

eine verfassungsgesetzliche Neuregelung der Bestimmungen über die Verfügungs­

gewalt unQ die 13efehlsgewalt ü'oer das Österreichische 13undesheer vorzu- , 

, schlagen. 
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